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(54) Elektrisch leitfähiger Draht und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Es wird ein elektrisch leitfähiger Draht (D) an-
gegeben, welcher auf der Basis von Kupfer aufgebaut
ist und welcher einen Kern (1) sowie eine metallisch mit
demselben verbundene und denselben rundum umge-
bende Schicht (2) aufweist. Der Kern (1) hat einen zwi-
schen 20 % und 50 % liegenden Anteil am Querschnitt

des Drahtes, während die Schicht (2) einen korrespon-
dierenden, zwischen 80 % und 50 % liegenden Anteil am
Drahtquerschnitt aufweist. Der Kern (1) einerseits und
die denselben umgebende Schicht (2) andererseits be-
stehen aus unterschiedlichen Materialien auf der Basis
von Kupfer
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen auf der Ba-
sis von Kupfer aufgebauten, elektrisch leitfähigen Draht
und auf ein Verfahren zu seiner Herstellung.
[0002] Ein derartiger Draht wird beispielsweise für
elektrische Leiter in unterschiedlichen Formen einge-
setzt. Einen solchen Draht enthaltende Kupferleiter sind
seit langer Zeit für unterschiedlichste Anwendungen be-
kannt. Sie werden beispielsweise in elektrischen Verbin-
dungsleitungen, in Nachrichtenkabeln und in Starkstrom-
bzw. Hochspannungskabeln eingesetzt. Je nach Ein-
satzgebiet können Kupferleiter unterschiedliche Quer-
schnitte haben. Sie können als Massivleiter oder auch
als Litzenleiter ausgeführt sein, in denen eine größere
Anzahl von Kupferdrähten miteinander verseilt ist. Das
für die Kupferleiter verwendete Material kann in Abhän-
gigkeit vom Einsatzfall auch unterschiedliche Eigen-
schaften haben, wobei einerseits beispielsweise eine gu-
te elektrische Leitfähigkeit und andererseits beispiels-
weise eine hohe mechanische Festigkeit erreicht werden
sollen. Elektrisch gut leitende Kupferleiter können bei-
spielsweise auch mit Aluminium kombiniert werden und
Kupferleiter mit hoher mechanischer Festigkeit sind bei-
spielsweise mit Stahlelementen verbunden. In allen Fäl-
len ist der Kupferleiter gezielt entsprechend den Anfor-
derungen des jeweiligen Einsatzzwecks aufgebaut.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Kupfer enthaltenden, elektrisch leitfähigen Draht und
ein Herstellungsverfahren für denselben anzugeben, der
auf einfache Weise an unterschiedliche Eigenschaften
angepaßt werden kann.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Draht an-
gegeben, welcher einen Kern und eine metallisch mit
demselben verbundene und denselben rundum umge-
bende Schicht aufweist, bei welchem der Kern einen zwi-
schen 20 % und 50 % liegenden Anteil am Querschnitt
des Drahtes hat, während die Schicht einen korrespon-
dierenden, zwischen 80 % und 50 % liegenden Anteil am
Drahtquerschnitt aufweist, wobei der Kern einerseits und
die denselben umgebende Schicht andererseits aus un-
terschiedlichen Materialien auf der Basis von Kupfer be-
stehen.
[0005] In einer ersten bevorzugten Ausführungsform
des Drahtes kann entweder der Kern aus unlegiertem
Kupfer und die denselben umgebende Schicht aus einer
Kupferlegierung bestehen oder umgekehrt. Die Bezeich-
nung "unlegiertes Kupfer" als Material für den Draht be-
schreibt im Sinne der Erfindung grundsätzlich ein Kup-
fermaterial wie es in der Norm DIN EN 1977: 2013-04
(Tabellen 1 und 2) definiert ist.
[0006] In einer zweiten bevorzugten Ausführungsform
des Drahtes kann entweder der Kern aus einer ersten
Kupferlegierung und die denselben umgebende Schicht
aus einer zweiten Kupferlegierung mit gegenüber der
ersten Kupferlegierung anderem Legierungsmaterial be-
stehen oder umgekehrt.
[0007] Der Draht nach der Erfindung besteht also ent-

weder aus unlegiertem Kupfer und einer Kupferlegierung
oder aus zwei unterschiedlichen Kupferlegierungen. Er
ist damit in beiden Fällen aus zwei unterschiedlichen
Kupfermaterialien aufgebaut, wobei er durch Variation
der Anteile der unterschiedlichen Kupfermaterialien mit
unterschiedlichen Eigenschaften ausgeführt werden
kann. Es werden dazu lediglich die beiden unterschied-
lichen, auf Kupfer basierende Materialien eingesetzt, die
allein mit ihren variablen Anteilen am Gesamtquerschnitt
des Drahtes sowie ihrer austauschbaren Anordnung im
Kern oder in der denselben umgebenden Schicht die un-
terschiedlichen Eigenschaften des Drahtes ermöglichen.
Unterschiedliche Eigenschaften sind dabei die elektri-
sche Leitfähigkeit einerseits und die mechanischen Ei-
genschaften andererseits. Ein größerer Anteil an Kupfer
führt zu einer verbesserten elektrischen Leitfähigkeit,
während ein erhöhter Anteil einer Kupferlegierung die
mechanischen Eigenschaften des Drahtes beeinflußt.
[0008] Zur Herstellung des Drahtes wird in bevorzugter
Ausführungsform zunächst ein Kern vorgefertigt, der ent-
weder aus unlegiertem Kupfer oder aus einer Kupferle-
gierung besteht. Der Kern wird anschließend durch ein
das für die äußere Schicht vorgesehene Material in
schmelzflüssigem Zustand enthaltendes Bad hindurch-
gezogen, in welchem rundum eine Schicht auf denselben
aufgebracht wird, die beispielsweise bei einem Kern aus
unlegiertem Kupfer aus einer Kupferlegierung und bei
einem Kern aus einer Kupferlegierung aus unlegiertem
Kupfer besteht. Das gilt analog auch, wenn für den Kern
und die denselben umgebende Schicht zwei unter-
schiedliche Kupferlegierungen eingesetzt werden.
[0009] Der aus dem Kern und der denselben umge-
benden Schicht bestehende Draht kann nach Verlassen
des Bades zur Reduzierung seines Durchmessers einer
Walzeneinheit zugeführt werden.
[0010] Der Durchmesser des Drahtes kann mit Vorteil
in einer zusätzlichen Ziehvorrichtung wesentlich auf ein
Maß reduziert werden, mit welchem er zur Herstellung
eines aus einer Vielzahl von Drähten bestehenden elek-
trischen Litzenleiters geeignet ist.
[0011] Durch gezieltes Glühen kann außerdem bei-
spielsweise die den Kern umgebende Schicht des Drah-
tes weichgeglüht werden, während der Kern hart bleibt.
Es ist aber auch möglich, den Kern weich zu glühen,
während das Material der äußeren Schicht hart bleibt.
[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindungsgegen-
stände einschließlich eines Verfahrens zur Herstellung
derselben sind in den Zeichnungen dargestellt.
[0013] Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch einen Draht nach der Er-
findung.
Fig. 2 schematisch eine Anordnung für ein Verfahren
zur Herstellung eines Drahtes nach Fig. 1.

[0014] In Fig. 1 ist ein Querschnitt eines elektrisch leit-
fähigen Drahtes D dargestellt, der einen Kern 1 und eine
denselben rundum umgebende Schicht 2 aufweist. Kern
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1 und Schicht 2 sind metallisch miteinander verbunden.
Sie bestehen aus unterschiedlichen Materialien auf der
Basis von Kupfer.
[0015] In einer ersten Ausführungsform des Drahtes
D besteht der Kern 1 aus unlegiertem Kupfer, während
die Schicht 2 aus einer Kupferlegierung besteht. Diese
Ausführungsform des Drahtes D kann durch Austausch
der beiden angegebenen Materialien variiert sein. Der
Kern 1 besteht dann aus einer Kupferlegierung während
die Schicht 2 aus unlegiertem Kupfer besteht.
[0016] Als Legierungsmaterialien für die Kupferlegie-
rung können mit Vorteil Silber oder Zinn oder Magnesium
eingesetzt werden. Diese Legierungsmaterialien bewir-
ken gegenüber dem Einsatz von nur unlegiertem Kupfer
verbesserte mechanische Eigenschaften des Drahtes D,
insbesondere bezogen auf dessen Zugfestigkeit, seine
Bruchkraft und/oder seine Wechselbiegefestigkeit.
[0017] In einer zweiten Ausführungsform des Drahtes
D bestehen Kern 1 und Schicht 2 aus zwei unterschied-
lichen Kupferlegierungen, für welche die im Vorangehen-
den angegebenen Legierungsmaterialien eingesetzt
werden können und die analog zur ersten Ausführungs-
form des Drahtes D wahlweise im Kern 1 oder in der
Schicht 2 eingesetzt sein können. So können beispiels-
weise der Kern 1 aus einer Kupfer-ZinnLegierung und
die Schicht 2 aus einer Kupfer-Silber-Legierung beste-
hen oder umgekehrt.
[0018] Bei einer Silber enthaltenden Kupferlegierung
erhöht sich beispielsweise insbesondere die Zugfestig-
keit des Drahtes D, während seine elektrische Leitfähig-
keit nicht wesentlich beeinflußt wird. Eine demgegenüber
erhöhte Zugfestigkeit des Drahtes D ergibt sich beispiels-
weise bei Einsatz von Zinn in der Kupferlegierung, bei
allerdings verringerter elektrischer Leitfähigkeit. Der Zu-
satz von Magnesium zur Kupferlegierung erhöht bei-
spielsweise die Wechselbiegeeigenschaft des Drahtes
D, bei einer elektrischen Leitfähigkeit, welche der Kup-
ferlegierung mit Zinn als Legierungsmaterial entspricht.
[0019] Die Abmessungen von Kern 1 und Schicht 2
können bei gleichbleibenden Abmessungen des Drahtes
D unterschiedlich sein. So hat der Kern 1 in allen Aus-
führungsformen einen zwischen 20 % und 50 % liegen-
den Anteil am Gesamtquerschnitt des Drahtes D. Der
Anteil der Schicht 2 liegt dann zwischen 80 % und 50 %.
[0020] Der Draht D kann entsprechend Fig. 2 beispiels-
weise wie folgt hergestellt werden:
[0021] Ein vorgefertigter, drahtförmiger Kern 1 aus un-
legiertem Kupfer wird beispielsweise in Richtung des
Pfeiles P von einer nicht mit dargestellten Spule abge-
zogen und einem Bad 3 zugeführt, in dem eine Kupfer-
legierung in schmelzflüssigem Zustand enthalten ist. Der
Kern 1 wird durch das Bad 3 hindurchgezogen, wodurch
die Schicht 2 rundum auf denselben aufgebracht wird.
Sie verbindet sich metallisch mit dem Kern 1. Die Dicke
der Schicht 2 wird dabei über die Geschwindigkeit ein-
gestellt, mit welcher der Kern 1 durch das Bad 3 gezogen
wird. Das bedeutet, daß die Schicht 2 um so dicker ist,
je langsamer der Kern 1 durch das Bad 3 gezogen wird.

Dieses Verfahren gilt analog für einen Kern 1 aus der
Kupferlegierung und ein unlegiertes Kupfer in schmelz-
flüssigem Zustand enthaltendes Bad 3 zur Erzeugung
der Schicht 2. Es gilt analog auch für die zweite Ausfüh-
rungsform des Drahtes 2 mit zwei unterschiedlichen Kup-
ferlegierungen.
[0022] Der nach dem Verlassen des Bades 3 fertige
Draht D könnte nach ausreichender Abkühlung der
Schicht 2 auf eine Spule aufgewickelt werden. Er kann
aber mit Vorteil zunächst noch durch eine Walzeneinheit
4 gezogen werden, in welcher der Durchmesser des
Drahtes D reduziert und gleichzeitig der metallische Ver-
bund zwischen Kern 1 und Schicht 2 verfestigt werden.
[0023] Der Draht D kann zusätzlich auch noch durch
eine in Fig. 2 gestrichelt eingezeichnete Ziehvorrichtung
5 gezogen werden, in welcher sein Durchmesser deutlich
reduziert wird. Ein solcher Draht mit beispielsweise ei-
nem Durchmesser von 0,1 mm kann mit Vorteil mit einer
größeren Anzahl von gleich bemessenen Drähten bei-
spielsweise zu einem elektrischen Litzenleiter verarbei-
tet werden.
[0024] Die Eigenschaften des Drahtes D können wei-
terhin durch gezieltes Glühen eingestellt werde, um bei-
spielsweise einen "halbharten" Draht zu erhalten. Dabei
kann beispielsweise für einen Draht D mit erhöhter Fes-
tigkeit der Kern 1 hart bleiben, während die Schicht 2 zur
Beeinflussung ihrer Dehnungs- bzw. Flexibilitätseigen-
schaften weichgeglüht wird. Es ist aber auch möglich,
den Kern 1 weich zu glühen und die Schicht 2 davon
unbeeinflußt, also hart zu belassen.
[0025] Im Folgenden wird ein Beispiel für den Aufbau
des Drahtes D mit Abmessungen angegeben, die er nach
Verlassen der Walzeneinheit 4 hat. Sein Durchmesser
beträgt in diesem Beispiel 8,0 mm:
[0026] Der aus unlegiertem Kupfer oder aus einer Kup-
ferlegierung bestehende Kern 1 hat einen Durchmesser
von 4,89 mm. Seine Querschnittsfläche beträgt damit
18,81 mm2.
[0027] Der Anteil des Kerns 1 am Gesamtquerschnitt
des Drahtes D liegt dementsprechend bei 37 %. Die aus
einer Kupferlegierung oder aus unlegiertem Kupfer be-
stehende Schicht 2 hat eine Dicke von 1,55 mm. Sie hat
eine Querschnittsfläche von 31,45 mm und einen Anteil
von 63 % am Gesamtquerschnitt des Drahtes D.

Patentansprüche

1. Elektrisch leitfähiger Draht (D), welcher auf der Basis
von Kupfer aufgebaut ist und welcher einen Kern (1)
sowie eine metallisch mit demselben verbundene
und denselben rundum umgebende Schicht (2) auf-
weist, bei welchem der Kern (1) einen zwischen 20
% und 50 % liegenden Anteil am Querschnitt des
Drahtes hat, während die Schicht (2) einen korres-
pondierenden, zwischen 80 % und 50 % liegenden
Anteil am Drahtquerschnitt aufweist, wobei der Kern
(1) einerseits und die denselben umgebende Schicht
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(2) andererseits aus unterschiedlichen Materialien
auf der Basis von Kupfer bestehen.

2. Draht nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß die unterschiedlichen Materialien unlegiertes
Kupfer und/oder eine Kupferlegierung sind.

3. Draht nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß entweder der Kern (1) aus unlegier-
tem Kupfer und die denselben umgebende Schicht
(2) aus einer Kupferlegierung besteht oder umge-
kehrt.

4. Draht nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß entweder der Kern (1) aus einer ers-
ten Kupferlegierung und die denselben umgebende
Schicht (2) aus einer zweiten Kupferlegierung mit
gegenüber der ersten Kupferlegierung anderem Le-
gierungsmaterial besteht oder umgekehrt.

5. Draht nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß als Legierungsmaterial für die
Kupferlegierung Silber eingesetzt ist.

6. Draht nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß als Legierungsmaterial für die
Kupferlegierung Zinn eingesetzt ist.

7. Draht nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß als Legierungsmaterial für die
Kupferlegierung Magnesium eingesetzt ist.

8. Verfahren zur Herstellung eines Drahtes nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
daß die den Kern (1) im fertigen Draht (D) umgeben-
de Schicht (2) in einem das entsprechende Material
in schmelzflüssigem Zustand enthaltenden Bad (3)
auf den vorgefertigten Kern (1) aufgebracht wird, der
dazu durch das Bad gezogen wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Draht (D) nach Aufbringung der
den Kern (1) umgebenden Schicht (2) zur Reduzie-
rung seines Durchmessers durch eine Walzenein-
heit (4) bewegt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Draht (D) einem Glühprozeß
unterzogen wird, durch welchen die den Kern (1) um-
gebende Schicht (2) ohne Einwirkung auf den Kern
weich geglüht wird.

11. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Draht (D) einem Glühprozeß
unterzogen wird, durch welchen der Kern (1) ohne
Einwirkung auf die denselben umgebende Schicht
(2) weich geglüht wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß der Durchmesser des
Drahtes (D) in einer Ziehvorrichtung (5) weiter redu-
ziert wird.
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